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Anfrage 
 
 
Vorlage Nr.: 16-0415/1 
erstellt am: 21.02.2007 
 
Abteilung: Amt für Brand- und Katastrophenschutz 
Verfasser/in: Heribert Koob 
Aktenzeichen: II-8/1-120.35 ko 
 
 
Anfrage der GRÜNE-Fraktion vom 2. Februar 2007, den Katastrophenschutz um 
das AKW Biblis betreffend; hier:Beantwortung der Anfrage 
 
 
Beratungsfolge:  
Gremium Sitzungsdatum Status Zuständigkeit 
Kreistag 05.03.2007 Ö Kenntnisnahme 
 
 

_______________________________________________________________ 
 

 
Erläuterung: 
 
Die in o.a. Anfrage gestellten Fragen werden wie folgt beantwortet: 
 
1) Welche Erstmaßnahmen werden von Kreis im Falle eines Strahlenunfalls im 

AKW Biblis eingeleitet?  
 
Die Erst- und Folgemaßnahmen im Falle eines Unfalles in der kerntechnischen Anlage 
des KKW Biblis sind in dem „Katastrophenabwehrplan für kerntechnische Störfälle KKW 
Biblis“ aufgelistet. 
Zu den Einzelmaßnahmen wird auf das beiliegende Inhaltsverzeichnis verweisen (Anla-
ge 1). 
 
 
2) Welchen Radius um das AKW Biblis wird die geplante Sperrzone  

voraussichtlich einnehmen?  
 
Die Umgebung des Kernkraftwerkes Biblis ist in Radien zu 1,5 km = Zentral-Zone,  
10 km = Mittel-Zone und 25 km = Außenzone eingeteilt. 
Die Planungen im KKW-Plan beschränken sich auf die Z-Zone und die M-Zone, sind 
aber analog auf die Außen-Zone anzuwenden. 
Die Sperrzone ist auf den 10 km-Radius festgelegt, wobei es sich dabei um keine echte 
Sperre handelt, sondern lediglich durch aufgestellte Schilder vor der Einfahrt in das ge-
fährdete Gebiet gewarnt wird. 
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3) Wie ist die Versorgung der Bevölkerung mit Jodtabletten gewährleistet? Für 
wie viel Prozent der Kreisbevölkerung kann die medizinische Versorgung in-
nerhalb der Sperrzone gewährleistet werden?  

 
Auf der Grundlage der Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation und der Strah-
lenschutzkommission wurden 2004 im Bereich bis 5 km um das Kernkraftwerk Biblis die 
Tabletten vorverteilt.  Folgende Gemeinden waren hiervon betroffen:  
- Biblis mit den Ortsteilen Nordheim und Wattenheim  
- Groß-Rohrheim  
Die Strahlenschutzkommission - ein Beratungsgremium des Bundesministeriums für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit bzw. der Bundesregierung - empfiehlt im 
Ereignisfall die Einnahme der Tabletten nur nach Aufforderung durch die zuständige 
Behörde (Landrat des Landkreises Bergstraße) und nur für die Bevölkerung bis 45 Jah-
re.  
Ab diesem Alter treten laut Strahlenschutzkommission vermehrt Nebenwirkungen bei 
einer Einnahme dieser Tabletten auf, die schwerwiegender sind als der mögliche Ge-
sundheitsschaden durch radioaktives Jod.  
Die Bevölkerung bis 45 Jahren in den o. g. Ortschaften wurde aufgefordert, sich das 
Medikament (Schachtel mit 20 Tabletten und Beipackzettel) in den Apotheken:  
- Liebig-Apotheke, Darmstädter Str. 51, Biblis  
- Neue Apotheke, Darmstädter Str. 50, Biblis  
- Rohr-Apotheke, Bahnhofstr. 7, Groß-Rohrheim  
in der Zeit vom 01. bis 31. Juli 2004 nach Vorlage des Personalausweises unentgeltlich 
abholen. 15% der Bevölkerung machten davon Gebrauch. 
 
Für die Bevölkerung in der Entfernung 5 bis 25 km um das Kernkraftwerk in Biblis wur-
den die Kaliumjodidtabletten im Kreis Bergstraße eingelagert und werden erst bei Bedarf 
verteilt.  
Für den Bereich 25 bis 100 km um das Kernkraftwerk Biblis gilt Folgendes:  
Für Personen bis 18 Jahren und Schwangere werden Tabletten in insgesamt sieben 
zentralen Lagern in Deutschland vorgehalten. Falls dies notwendig ist, werden die Tab-
letten ausgeliefert und verteilt. Die entsprechenden Pläne hierzu liegen vor. 
 
Die Versorgung der betroffenen Bevölkerung im Kreis Bergstraße ist zu 100 % sicher-
gestellt; im Kreis Bergstraße sind 2 Mio. Kaliumjodidtabletten eingelagert. 
 
 
4) Mit welchen wirtschaftlichen Schäden ist im schlimmsten Fall zu rechnen 

und wer übernimmt die Haftung für diese Schäden?  
 
Die wirtschaftlichen Schäden bei einem Unfall im KKW Biblis wurden noch nicht abge-
schätzt. Dies gilt analog für alle KKW`s in Deutschland. 
Die §§ 47 und 62 des Hessischen Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe 
und den Katastrophenschutz (HBKG) regeln das Verursacherprinzip mit der Kostentra-
gungspflicht für den Betreiber. 
Nach § 47 haben die Betreiberin oder der Betreiber einer kerntechnischen Anlage auf 
ihre Kosten die Kats-Behörde bei der Durchführung ihrer Maßnahmen für die Vorberei-
tung und die Abwehr von Katastrophen zu unterstützen und nach § 62 der Kats-Behörde 
die Kosten zu ersetzen, die sie aufgewendet hat für die Bekämpfung der Gefahrenquelle 
und die Beseitigung der verursachten Schäden. 
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5) Wie wird die Bevölkerung des Kreises schon vor dem Unglück über das rich-
tige Verhalten Im Ernstfall informiert? Wird in den Schulen und Fahrschulen 
auf die bestehende Fluchtwegebeschilderung hingewiesen?  

 
Gemäß § 53 Absatz 5 der Strahlenschutzverordnung besteht für den Betreiber des 
Kernkraftwerkes Biblis die Pflicht, die Bevölkerung, die bei einer radiologischen Not-
standssituation betroffen sein könnte, in geeigneter Weise mindestens alle fünf Jahre 
über die Sicherheitsmaßnahmen und das richtige Verhalten bei solchen Ereignissen zu 
informieren. 
 
Dies geschah durch die aktuelle Broschüre „Notfallschutz für die Umgebung des Kern-
kraftwerks Biblis“ (siehe Anlage), die mit dem Sachgebiet KatS abgestimmt und im Mai 
2003 in der Z- und M-Zone (bis 10 km um das KKW Biblis) verteilt wurde. 
Die Information ist alle 5 Jahre zu wiederholen 
 
In der Broschüre sind im Anhang 1 die Evakuierungsrouten und die Fluchtwege grafisch 
dargestellt. 
 
Die Fahrschulen in der Umgebung des KKW Biblis weisen bei der praktischen Fahraus-
bildung auf die Schilder hin. 
Im Rahmen der Vorbereitung auf die Übung „KKW Biblis 95“ wurden die Schulen über 
die Schulabteilung über das Evakuierungskonzept informiert. 
Weitere Informationen fanden nicht statt. 
 
 
6) Inwieweit ist die Sicherheit der Katastrophenschutzeinsatzleitung im Land-

ratsamt gewährleistet?  
 
Der Stabsführungsraum ist als trümmersicherer umluftunabhängiger Schutzraum aus-
gebaut und an die bestehenden Schutzräume in der Tiefgarage des Gebäudes am Gra-
ben 15 über einen Notausgang angebunden. Er wird über das Schutzraumsystem mit 
Luft versorgt. 
Die ständige Stromversorgung ist durch eine unterbrechungsfreie Stromversorgung si-
chergestellt. 
 
 
7) An welchem Ort befindet sich bei einem Strahlenunglück die Krisenzentrale 

mit dem Krisenstab?  
 
Der Krisenstab arbeitet in dem o.a. Schutzraum. Dieser wurde Mitgliedern Ihrer Fraktion 
bereits vorgestellt. 
 
 
 
 
 


